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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Preetz plant die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 95 „Bebauung 
Großer Dänenkamp“. Dadurch sollen die rechtlichen Grundlagen für die Errichtung eines THW-
Neubaus zur Unterbringung des Ortsverbandes Preetz geschaffen werden.  

Zur Beurteilung der Fauna im Gebiet und artenschutzrechtlicher Betroffenheiten wurde die BBS-
Umwelt GmbH mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. Kartierungen für die Ar-
ten(Gruppen) Brutvögel und Fledermäuse erfolgten in 2023. 

2 DARSTELLUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS UND DER METHODIK 

2.1 BETRACHTUNGSRAUM 

Der geplante Geltungsbereich befindet sich im Norden der Stadt Preetz südlich der B76 und öst-
lich der „Kieler Straße“. Im Osten grenzt das FFH-Gebiet „Untere Schwentine“ an den Geltungs-
bereich. Der Geltungsbereich ist naturräumlich der Untereinheit „Moränengebiet der Oberen Ei-
der“ zuzuordnen, im Osten grenzt jedoch die „Probstei und das Selenter Seen-Gebiet“ des Östli-
chen Hügellandes unmittelbar an.  

 

 

Abb. 1: Lage des Bebauungsplans in der Stadt Preetz (Hintergrundkarte: ©GeoBasis-DE/LVerm-
Geo SH/CC BY 4.0). 

 

 

 

Vorhabensort 

Preetz 

B76 



Stadt Preetz 
B-Plan Nr. 95, 1. Änderung und Erweiterung             Artenschutzprüfung 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 6 

 

2.2 METHODE 

Ermittlung des Bestands: 

Brutvögel: 

Es wurde eine Brutvogelkartierung in Anlehnung an Südbeck et al. (2005) mit insgesamt 6 Tag-
begehungen in den frühen Morgenstunden sowie 2 Nachtbegehung durchgeführt (s. Tab. 1). Da-
bei kamen Klangattrappen zum Einsatz. Während der einzelnen Begehungen wurden alle akus-
tisch oder optisch wahrnehmbaren, an die Fläche gebundenen Vögel punktgenau in digitale Ta-
geskarten eingetragen. Das Hauptinteresse lag dabei auf den revieranzeigenden Merkmalen 
nach SÜDBECK et al. (2005). Aus den einzelnen Tageskarten wurden nach Abschluss der Be-
standserfassung für jede Brutvogelart Revierzentren ermittelt.  

Arten, die kein revieranzeigendes Verhalten aufwiesen, wurden als Nahrungsgäste innerhalb des 
definierten Untersuchungsgebiets betrachtet. Dabei handelt es sich v.a. um Brutvögel außerhalb 
des Untersuchungsgebiets oder um Durchzügler bzw. Rastvögel.  

In 2025 wurden größere Bäume im Geltungsbereich aufgesucht und eine Höhlenbaumkartierung 
durchgeführt.  

Tab. 1: Termine der Brutvogelkartierung 

Datum Witterung Bemerkung 

09.03.2023 -1-2°C, 1-3bft, wolkig Frühe Morgenstunden 

18.03.2023 1-3°C, 1-3bft, leicht bewölkt Abend-/Nachtbegehung 

04.04.2023 -3-3°C, 1-2bft, wolkig Frühe Morgenstunden 

18.04.2023 8-10°C, 1-3bft, leicht bewölkt Abend-/Nachtbegehung 

09.05.2023 6-9°C, 3-4bft, Heiter Frühe Morgenstunden 

22.05.2023 12-14 °C, 2-3bft, Heiter Abend-/Nachtbegehung 

05.06.2023 6-8°C, 2-3bft, Sonnig bis heiter Frühe Morgenstunden 

31.03.2025 Nicht relevant Höhlenbaumkartierung Geltungsbereich 

 

Fledermäuse: 

Die Fledermauskartierung erfolgte zwischen Mai und Juli 2023. Dabei kamen mobile sowie stati-
onäre Fledermausdetektoren sowie eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um Jagdhabitate, Flug-
straßen oder Quartiere zu ermitteln. Nähere Informationen sind dem Anhang 2 (Gloza-Rausch 
2023) zu entnehmen.  

Tab. 2: Termine der Fledermauskartierung (Gloza-Rausch 2023, vgl. Anhang 2). 

Datum Bemerkung 

16.05.2023 Detektorbegehung, Wärmebildkamera 

24.05.2023 Stationärer Detektor „Horchbox“ 
06.06.2023 Detektorbegehung, Wärmebildkamera und Stationärer Detektor „Horchbox“ 
09.07.2023 Detektorbegehung, Wärmebildkamera und Stationärer Detektor „Horchbox“ 
31.03.2025 Höhlenbaumkartierung Geltungsbereich (BBS) 

 

Weitere Arten(Gruppen): 

Zur Ermittlung des weiteren Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählte 
Arten(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der möglichen aktuellen 
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faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der lokalen Besonderhei-
ten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es wurden insbesondere die in 
diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrach-
tet, aber auch weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen). Die hier potenziell vorkom-
menden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kartierungen in vergleichbaren Lebens-
räumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernetzung und des Bewuchses werden 
Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die Grundlage für die Bewertung 
bilden die Geländebegehungen während der Brutvogelkartierung in 2023 (s. Tab. 1).  

Darstellung der Planung und der Auswirkungen: 

Als Grundlage für die Darstellung der Planung dienen die Begründung sowie die Planzeichnung 
zum B-Plan (AC Planergruppe 2025).  

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vorhaben 
entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgeführt. Diese Wirkfaktoren werden mit 
ihren möglichen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume und ihre Tierwelt dargestellt und 
in der Artenschutzrechtlichen Prüfung bewertet (s.u.).  

Artenschutzrechtliche Prüfung: 

Sofern artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen können und Beeinträchtigungen möglich 
sind, ist die Artenschutzregelung (rechtliche Grundlagen s. nachfolgendes Kapitel) abzuarbeiten. 
Es wird dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf ergibt (CEF-Maßnahmen, Artenschutz-
rechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kom-
pensationsmaßnahmen). 

2.3 RECHTLICHE VORGABEN 

Artenschutz 

Gemäß den Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine Bearbeitung zum Artenschutz 
für die Fauna im Bereich von B-Plänen erforderlich.  

Für die artenschutzrechtliche Betrachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) maß-
geblich.  

Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich 
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zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Abweichende Vorgaben bei nach § 44 (5) BNatSchG privilegierten Vorhaben: 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-

schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchge-

führt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, 

Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buch-

stabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche 

Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 

sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-

wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 
Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Für ungefährdete Arten ohne besondere Ansprüche können nach LBV-SH / AfPE (2016) 
auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nicht vorgezogen vorgesehen werden 
und damit ein Verbotstatbestand umgangen werden. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG möglich u. a. aus zwingen-
den Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 



Stadt Preetz 
B-Plan Nr. 95, 1. Änderung und Erweiterung             Artenschutzprüfung 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 9 

 

wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-
tert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält.  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Betrachtungsraum 
erst nach der Aufstellung des B-Plans bzw. zu einem Stand, in dem die Privilegierung des § 44 
(5) BNatSchG gilt, stattfindet, so dass die Vorgaben für privilegierte Vorhaben anzuwenden sind.  

3 PLANUNG UND WIRKFAKTOREN 

Geplant ist die Errichtung eines THW-Neubaus zur Unterbringung des Ortsverbandes Preetz im 
Bereich nördlich der Kreisfeuerwehrzentrale. Da die Restflächen des Kreises Plön im Plangebiet 
des B-Plans Nr. 95 nicht ausreichen, sollen zusätzlich nördlich gelegene Flächen im Plangebiet 
des Bebauungsplanes Nr. 23 C überbaut werden.  

Der Plangeltungsbereich besitzt eine Flächengröße von ca. 1,0 ha.  

Die geplante Anlage besteht aus mehreren Kfz- und Lagerhallen, die sich um einen Hof gruppie-
ren. Außerdem ist ein Unterkunftsgebäude für die Ausbildungs- und Verwaltungstätigkeiten des 
Ortsverbandes Preetz geplant. Neben Unterrichtsveranstaltungen in der Unterkunft werden Fahr-
zeuge des Ortsverbandes bewegt sowie evtl. auch technisches Gerät wie z.B. Stromerzeuger, 
Motortrennjäger oder Kettensägen genutzt.  

Für den gesamten Geltungsbereich wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt.  

Die Erschließung erfolgt unmittelbar über die westlich liegende Stichstraße, die auch die südlich 
anschließende Kreisfeuerwehrzentrale anbindet.  

 

Abb. 2: Planzeichnung 1. Änderung und Erweiterung des B-Plans Nr. 95 (AC Planergruppe 2025). 
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Abb. 3: Lageplan THW-Neubau (GMSH 2023). 

3.1 WIRKFAKTOREN 

Das Projekt verursacht räumlich verschiedene Wirkungen, die Veränderungen der Umwelt zur 
Folge haben können. Diese direkten und indirekten Wirkungen, die entsprechend ihrer Ursachen 
den verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden können, sind z.T. dauerhaft, z.T. 
regelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt und unterscheiden sich teilweise in ihrem 
räumlichen Bezug.  

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Baufeldfreimachung / Baustellenbetrieb: 

Durch die Planung kommt es zu verschiedenen Wirkfaktoren, die sich, je nach Baudurchführung 
der Erschließung über einen längeren zeitlichen Rahmen erstrecken können. 

Bei der Überplanung der Grundstücke sind die Entfernung von Vegetation (Rasenflächen, Brom-
beerflur, Sukzession sowie Baum- und Strauchvegetation) sowie Bodenbewegungen und weitere 
Bautätigkeiten (Neubau von Gebäuden) zu erwarten. Während der Bauzeit sind Beeinträchtigun-
gen durch Lärm (v.a. durch Baumaschinen) und optische Wirkungen/Licht (Bewegung durch 



Stadt Preetz 
B-Plan Nr. 95, 1. Änderung und Erweiterung             Artenschutzprüfung 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 11 

 

Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. Außerdem sind durch den Baustellenverkehr 
und die Durchführung von Bauarbeiten Erschütterungen und stoffliche Emissionen zu erwarten. 
Die genannten Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umge-
bung des Geltungsbereichs beschränkt.  

Anlage- und Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Flächeninanspruchnahme (Versiegelung etc.): 

Durch die Planung werden dauerhaft Flächen in Anspruch genommen, die aktuell als Brache mit 
Sukzession und tlw. Pionierwaldcharakter vorliegen. Der Plangeltungsbereich mit der folgenden 
Flächenbilanz besitzt eine Flächengröße von ca. 1,0 ha. 

 

Visuelle Wirkungen (Silhouetteneffekt, optische Störungen, Lichtreflexe, Spiegelungen): 

Neue Gebäude und Lagerhallen haben verschiedene visuelle und optische Wirkfaktoren zur 
Folge. Zu nennen sind hier v.a. der Silhouetteneffekt (ggf. Scheucheffekt bzw. Meideverhalten) 
sowie die Lichtreflexion an spiegelnden Oberflächen wie Metallkonstruktionen, Solardächer etc. 
(Blendwirkung, Irritationswirkung, Attraktionswirkung, Kollision). Zudem können Fensterfronten 
zu Vogelschlag führen. Betriebsbedingt werden Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen 
v.a. werktags stattfinden. Es ist eine Zunahme im Vergleich zum Ausgangszustand zu erwarten, 
jedoch liegt hier bereits eine Vorbelastung durch den südlichen Feuerwehrstandort, durch klei-
nere Gewerbebetriebe im Westen sowie durch Naherholungssuchende im Osten und innerhalb 
des Geltungsbereichs mit inoffiziellem Parkplatz und „Gassirunde“ selbst vor.   

Barrierewirkung / Zerschneidung: 

Ein erheblicher Lebensraumentzug durch eine Barrierewirkung bzw. Zerschneidung durch das B-
Plangebiet ist nicht zu erwarten. 

Schall- und Lichtemissionen: 

Durch die Inbetriebnahme des B-Plangebiets ist eine Erhöhung von Schall- und Lichtemissionen 
zu erwarten. Bezüglich der Schallemissionen ist eine Vorbelastung durch die B76 im Norden so-
wie Gewerbe im Westen und Feuerwehr im Süden gegeben. Lichtemissionen erfolgen künftig in 
bisher nicht beleuchteten Dunkelräumen.  

Stoffliche Emissionen: 

Es wird geplant, das Niederschlagswasser von der zukünftigen Bebauung und der zu versiegeln-
den Flächen im Bereich des B-Plangebiets zu versickern. Der nördliche Teil des B-Plangebiets 
befindet sich im Bereich einer Altablagerung, der südliche für die Versickerung vorgesehene Teil-
bereich grenzt entsprechend an die Altablagerung an. Durch die Versickerung ist eine Mobilisie-
rung von Schadstoffen in der Altablagerung möglich. Gemäß LWG SH v. 13.11.2019 darf Nieder-
schlagswasser daher mittels Versickerung ins Grundwasser nur außerhalb von altlasten-
verdächtigen Flächen erfolgen. Der Abstand einer Versickerungsanlage zur Altablagerung wird 
durch die Planung so gewählt, dass ein Zufluss von Sickerwasser zur Altablagerung bei der Ver-
sickerung ausgeschlossen ist. 
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3.2 ABGRENZUNG DES WIRKRAUMES 

 

Abb. 4: Geltungsbereich, Baufeld (Flächeninanspruchnahme) und Wirkräume der zu erwartenden 
Wirkfaktoren (Lärm und optische Einflüsse während der Bau- und Betriebsphasephase 
(Wirkbereiche 25-50 m) (Hintergrundkarte: ©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0). 

Direkter Wirkraum = geplantes Baufeld (Flächeninanspruchnahme THW) 

Indirekte Wirkungen des Baufelds (Prognose) bis max. 50 m  

Indirekte Wirkungen der bestehenden Straßen & Siedlungsstruktur (Vorbelastung)  

 

4 BESTAND  

Nachfolgend werden die Landschaftselemente des Betrachtungsraums näher beschrieben und 
das faunistische Potenzial eingeschätzt.  

4.1 LANDSCHAFTSELEMENTE 

Die anhand von Fotos beschriebenen Landschaftselemente dienen der Charakterisierung des 
Betrachtungsraums und werden zur Einschätzung der aktuellen faunistischen Besiedlung heran-
gezogen. Anhand der Landschaftselemente, der Biotopstrukturen und ihrer Vernetzung werden 
Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die Grundlage für die Bewertung 
bilden die Geländebegehungen während der Kartierarbeiten in 2023 (vgl. Tab. 1) sowie eine Luft-
bildinterpretation. 
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Foto 1: Ruderale Brombeerflur im nordöstlichen Geltungsbereich nördlich der Feuerwache. Blick-
richtung Süden. 

 

Foto 2: Ruderalflur im nordöstlichen Geltungsbereich. Links im Bild Laubgehölze im Übergang zur 
B76. Im Hintergrund Nadelwald. Blickrichtung Osten. 
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Foto 3: Laubgehölz nördlich des Geltungsbereichs im Übergang zur B76. Blickrichtung Westen. 

 

Foto 4: Laubgehölz nördlich des Geltungsbereichs an der B76 wurde stellenweise im Winter 
2022/2023 gerodet. Blickrichtung Norden. 
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Foto 5: Zweireihiger Pappelbestand im Nordwesten des Geltungsbereichs. Die Pappeln haben 
Stammdurchmesser zwischen 50 und 70 cm.  

 

 

Foto 6: Liegendes Totholz und dichte Strauchvegetation im Nordwesten des Geltungsbereichs. 
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Foto 7: Pionierwaldcharakter im Nordwesten des Geltungsbereichs.  

 

 

Foto 8: Übergang der offenen Ruderalfläche nördlich der Feuerwache zum östlich gelegenen Wald. 
Blickrichtung Norden. 
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Foto 9: Nadelwaldabschnitt im westlichen Teil des Waldes zwischen Feuerwache und Schwentine 
Blickrichtung Norden. 

 

Foto 10: Buchenwald zwischen Feuerwache und Schwentine. Blickrichtung Osten. 
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Foto 11: In 2022/2023 gerodeter Waldabschnitt aus v.a. Bergahorn an der Kläranlage Preetz. Blick-
richtung Osten. 

 

 

Foto 12: Privatgrundstück südlich der Feuerwache mit parkartigem Charakter. Vereinzelt alte Eiche 
als Habitatbäume sowie Nadel- und Ziergehölze. Blickrichtung Nordwesten. 
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Foto 13: Grünlandniederung an der Schwentine unter der B76 nordöstlich des Waldes zwischen 
Feuerwache und Schwentine. Blickrichtung Nordosten.  

 

Foto 14: Kleingewässer zwischen Wald und Schwentine. Blickrichtung Südosten. 
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Foto 15: Schwentine flussabwärts. Östlich des Waldes. Blickrichtung Norden. 

 

Foto 16: Offene Grünlandfläche südlich der Kläranlage Preetz. Blickrichtung Süden.  

BEWERTUNG: 

Das FFH-Gebiet „Untere Schwentine“ stellt einen bedeutenden Funktionsraum für Natur dar. Der 
Schwentine selbst sowie ihrer Ufergehölze und den angrenzenden feuchten Standorten im direk-
ten Umfeld (Feuchte Hochstaudenflur, (Feucht-)Grünland, Kleingewässer etc.) werden eine hohe 
Bedeutung zugesprochen. Der anschließende Buchenmischwald hat ebenfalls eine hohe Bedeu-
tung, auch wenn die Bedeutung durch die hoch frequentierten Wanderwege gemindert wird.  

Der geplante Geltungsbereich über Ruderalflur befindet sich westlich angrenzend an die o.g. be-
deutenden Funktionsräume. Da im Westen Siedlungsbereiche der Stadt Preetz anschließen ist 
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nur eine geringe Bedeutung als Biotopverbund zwischen West und Ost anzunehmen. Die Bedeu-
tung der Ruderalflur und des Laubgehölzes innerhalb des Geltungsbereichs südlich der B76 ist 
aufgrund der Lage zwischen der B76 im Norden, der Feuerwache im Süden und der Siedlungs-
flächen der Stadt Preetz im Westen als gering einzustufen, da durch die genannten Strukturen 
eine Vorbelastung vorliegt. 

4.2 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

In Schleswig-Holstein kommen nach LBV-SH / AfPE (2016) aktuell lediglich vier europarechtlich 
geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbeständen an zumeist bekannten 
Sonderstandorten vertreten sind. Es sind dies das Firnisglänzende Sichelmoos (Hamatocaulis 

vernicosus), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides), Kriechender Scheiberich (Apium 

repens) und Froschkraut (Luronium natans).  

Diese Arten kommen im Betrachtungsraum nicht vor. 

4.3 TIERARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

4.3.1 Fledermäuse 

Gemäß der Fledermauskartierung in 2023 (Gloza-Rausch, vgl. Anhang 2) kommen die in Tabelle 
3 genannten Arten im Betrachtungsraum vor.  

Innerhalb des Geltungsbereichs kommen Bäume vor, die aufgrund der Stammdurchmesser tlw. 
> 50 cm und Höhlen und Spalten eine potenzielle Sommerquartier- und Winterquartierseignung 
für Fledermäuse aufweisen (gem. LBV-SH 2020). In 2025 erfolgte innerhalb des Geltungsbe-
reichs (s. Kap. 3) eine Höhlenbaumkartierung. Dabei konnten in der Mehrzahl der Bäume keine 
Höhlen oder sonstige für Fledermäuse relevante Strukturen festgestellt werden. In einem Baum 
wurde Höhlen festgestellt und zwei Bäume sind mit Efeu bewachsen. Hier sind potenziell geeig-
nete Strukturen oberhalb ca. 2,5 m nicht einsehbar und Quartiere sind anzunehmen. Da die 
Stammdurchmesser auf Höhe uneinsehbarer und potenziell geeigneter Strukturen < 50 cm be-
tragen, sind lediglich Sommerquartiere (Tagesverstecke und Wochenstuben) zu erwarten. Der 
einzige Höhlenbaum ist in Höhe der Höhle < 30 cm. Hier sind lediglich Tagesverstecke von Fle-
dermäusen anzunehmen.  

Es ist eine Flugstraße mit geringer Bedeutung der Breitflügel- und der Rauhaufledermaus im Gel-
tungsbereich vorhanden. Die Untersuchung in 2023 ergab keine Hinweise auf eine bedeutende 
Flugstraße. Ebenso wurde keine hohe Bedeutung als Nahrungsraum innerhalb des Geltungsbe-
reichs festgestellt. Weitere Flugstraßen, Nahrungsräume sowie Quartiere mit höherer Bedeutung 
befinden sich vor allem innerhalb des östlich gelegenen Waldes sowie entlang der Schwentine 
(s. Abb. 4). Nähere Informationen sind dem Anhang 2 zu entnehmen.  
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Tab. 3: Nachgewiesene Fledermausarten im Betrachtungsraum. 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name BG SG FFH 

RL 
SH 

RL 
D 

(Potenzielles)  
Vorkommen der Art im  

jeweiligen Betrachtungs-
raum 

Flächeninan-
spruchnahme 

Indirekter 
Wirkraum 

Fledermäuse         

Großer Abendsegler Nyctalus noctula + + IV 3 V SQ, JH SQ, WQ, JH 

Braunes Langohr Plecotus auritus + + IV V 3 SQ, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus + + IV 3 3 SQ, F, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus + + IV V * SQ, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii + + IV 3 * SQ, F, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni + + IV 3 * SQ, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Teichfledermaus Myotis dasycneme + + II, IV 2 2 SQ, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus + + IV * * SQ, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 
BG = besonders geschützt, SG = streng geschützt nach BNatSchG 
RL SH / D = Rote Liste Schleswig-Holstein / Deutschland: 
0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
R = extrem selten, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend, * = ungefährdet 
FFH = Art ist in genanntem Anhang der FFH-Richtlinie genannt 
Faunistisches Potenzial:  
Fledermäuse: SQ = Wochenstube/Tagesversteck, WQ = Winterquartier, JH = Jagdhabitat,  
F = Flugstraße  
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Abb. 5: Grafische Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse: FS 1-3 = Flugstraßen 1-3 
(gelb), JH = Jagdhabitat (rot), BR = Balzrevier (orange).  

 

4.3.2 Weitere Säugetiere  

Fischotter 

Kartierungen haben nicht stattgefunden. Gemäß MELUND (2020) kommt der Fischotter aufgrund 
seiner aktuellen Verbreitung potenziell im Betrachtungsraum vor. Ein Vorkommen des Fischotters 
ist durch die Artkatasterdaten des Landes S-H (Abfrage: Mai 2023) an der Schwentine nachge-
wiesen. Das Revier eines Fischotters umfasst je nach Nahrungsangebot zwischen 2 und 20 km 
Uferstrecke (Görner & Hackethal 1988). Es ist anzunehmen, dass die Schwentine innerhalb des 
Betrachtungsraum zumindest einen Teil eines Reviers darstellt. Ungestörte Rückzugsräume sind 
aufgrund der hoch frequentierten Wanderwege innerhalb des Waldes östlich des Geltungsbe-
reichs auszuschließen.  

Aufgrund fehlender Habitateignung ist der Fischotter innerhalb des Geltungsbereichs auszu-
schließen.  

Haselmaus 

Gemäß MELUND (2020) kommt die Haselmaus aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung nicht im 
Betrachtungsraum vor. Ein Vorkommen der Haselmaus ist durch die Daten des Landes S-H (Ab-
frage: Mai 2023) ebenfalls nicht nachgewiesen. Die Art wird daher im Betrachtungsraum ausge-
schlossen.  

Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen aufgrund ihres Verbreitungsge-
bietes (Biber, Birkenmaus etc.) ausgeschlossen werden. 
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4.3.3 Amphibien und Reptilien 

Gemäß MELUND (2020) können der Kammmolch, der Laubfrosch, der Moorfrosch sowie die 
Knoblauchkröte und die Rotbauchunke aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung potenziell im Be-
trachtungsraum vorkommen. Knoblauchkröte und Rotbauchunke werden aufgrund fehlender Ha-
bitateignung und fehlender Nachweise durch das Land S-H (Abfrage: Mai 2023) im Betrachtungs-
raumausgeschlossen. Die drei anderen Arten Moorfrosch, Laubfrosch und Kammmolch kommen 
im Talraum der Schwentine innerhalb des Betrachtungsraums vor (s. Abb. 5). Innerhalb des Gel-
tungsbereichs befinden sich keine geeigneten Laichgewässer, sodass angenommen wird, dass 
sich Vorkommen im Betrachtungsraum v.a. auf das direkte Gewässerumfeld der Schwentine so-
wie auf das Umfeld vorhandener Laichgewässer im Talraum der Schwentine beschränken. 

4.3.4 Sonstige Anhang IV-Arten 

Der Eremit kann gem. seiner Verbreitung (MELUND 2020) im Gebiet vorkommen. Im nordwest-
lichen Teil des Geltungsbereichs sind auch ältere Bäume mit potenzieller Eignung vorhanden, in 
denen der Eremit ohne Untersuchung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Art ist demnach 
im gesamten Betrachtungsraum anzunehmen. Durch das Artkataster des Landes sind Eremiten 
ca. 1.000 m nördlich des Geltungsbereichs nachgewiesen (s. Abb. 5).  

Ein Vorkommen von Libellen und weiteren Insekten nach Anhang IV FFH-RL wird aufgrund ihrer 
aktuellen Verbreitung (MELUND 2020) sowie aufgrund fehlender Nachweise durch die Artkatas-
terdaten des Landes S-H (Abfrage: Mai 2023) im Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Große Moosjungfer und die Grüne Mosaikjungfer können gem. ihrer Verbreitung zwar potenziell 
vorkommen, die Arten werden jedoch aufgrund fehlender Habitateignung in den anzunehmenden 
Wirkräumen ausgeschlossen. Auch Weichtiere kommen innerhalb des Betrachtungsraums nicht 
vor. Nachweise durch Daten des Landes S-H existieren für alle Arten(Gruppen) nicht.  

Tab. 4: Potenziell vorkommende Arten des Anhang IV FFH-RL.  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BG SG FFH 
RL 
SH 

RL 
D 

(Potenzielles)  
Vorkommen der Art im  

jeweiligen Betrachtungs-
raum 

Flächeninan-
spruchnahme 

Indirekter 
Wirkraum 

Säugetiere 

Fischotter Lutra lutra + + II, IV 2 3 . . 

 Amphibien 

Kammmolch Triturus cristatus + + II, IV 3 3 . X 

Laubfrosch Hyla arborea + + IV 3 3 . . 

Moorfrosch Rana arvalis + + IV * 3 . . 

Sonstige Arten 

Eremit Osmoderma eremita + + II, IV 1 2 . X 

BG = besonders geschützt, SG = streng geschützt nach BNatSchG 
RL SH / D = Rote Liste in der aktuellen Fassung Schleswig-Holstein / Deutschland: 

0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = 
extrem selten, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend, * = ungefährdet 

FFH = Art ist in genanntem Anhang der FFH-Richtlinie genannt 
Faunistisches Potenzial:  

X = Vorkommen anzunehmen 
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Abb. 6: Daten des Artkatasters LfU SH (2023). Andere Arten der dargestellten Artgruppen sind 
durch das Artkataster nicht nachgewiesen (Hintergrundkarte: ©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC 
BY 4.0).  

4.4 EUROPÄISCHE VOGELARTEN 

Brutvögel 

Der Betrachtungsraum bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflanzungs-
stätten. Es erfolgte eine Brutvogelkartierung in 2023 (vgl. Kap. 2.2). Der Untersuchungsraum ist 
in Anhang 1 – Karte 1 dargestellt.  

Im Bereich des geplanten Geltungsbereichs kommen Dorn-, Mönchs- und Gartengrasmücken mit 
Revierpaaren vor. Außerdem Gimpel, Ringeltaube, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Zilpzalp und 
Amsel. In 2025 erfolgte innerhalb des Geltungsbereichs (s. Kap. 3) eine Höhlenbaumkartierung. 
Dabei konnten in der Mehrzahl der Bäume keine Höhlen oder für Brutvögel relevante Nischen 
festgestellt werden. Zwei Bäume sind mit Efeu bewachsen. Hier sind potenziell geeignete Struk-
turen anzunehmen. Ein weiterer Baum weist eine Spechthöhle auf. Zum Zeitpunkt der Brutvogel-
kartierung wurden hier lediglich Kohl- und Blaumeise als Höhlenbrüter nachgewiesen. Die Höhle 
ist aber auch für weitere Arten wie z.B. Star, Kleiber oder Baumläufer künftig nutzbar. 

Außerhalb des Geltungsbereichs innerhalb des Waldes entlang der Schwentine sowie an der B76 
sind Vorkommen von typischen Gehölzbrütern nachgewiesen. Es kommen neben verschiedenen 
Singvogelarten (Amsel, Buchfink, Kohl- und Blaumeise, Mönchsgrasmücke etc.) der Buntspecht, 
die Hohltaube sowie der Waldkauz innerhalb des Waldes an der Schwentine vor.  

Vorhabensort 

©dl-de/by-2-0 LfU SH 
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4.5 WEITERE NATIONAL ODER NICHT GESCHÜTZTE ARTEN(-GRUPPEN) 

Amphibien und Reptilien 

Laichgewässer für Amphibien sind nicht vorhanden. Innerhalb des indirekten Wirkraums ist 
v.a. im FFH-Gebiet „Untere Schwentine“ mit terrestrischen Teilhabitaten national geschützter 
Arten wie Erdkröte, Teichmolch und Grasfrosch zu rechnen. Im Geltungsbereich sind terrest-
rische Teilhabitate v.a. im Bereich der Gehölze möglich. Darüber hinaus können Blindschlei-
che, Waldeidechse und Ringelnatter im FFH-Gebiet sowie entlang von Saumstreifen innerhalb 
des Geltungsbereichs vorkommen. 

Für den gesamten Bereich der Flächeninanspruchnahme wird eine geringe Bedeutung für na-
tional geschützte Amphibien und Reptilien festgestellt. In angrenzenden Wirkräumen im Osten 
ist eine mittlere Bedeutung festzustellen.  

Säugetiere 

Es sind Vorkommen teilweise national geschützter (Klein)Säuger wie etwa Eichhörnchen oder 
Igel sowohl im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch innerhalb des indirekten Wirk-
raums vorauszusetzen. Der Wirkraum hat insgesamt jedoch eine geringe Bedeutung für ge-
schützte Säugetiere. Als Wild sind Rehe und Hasen im Untersuchungsraum bekannt. Es be-
findet sich außerdem ein Fuchs- oder Dachsbau im nordwestlichen Randbereich des Gel-
tungsbereichs (s. Foto 18) 

Insekten 

Sowohl der Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch der indirekte Wirkraum stellen po-
tenziell geeignete Habitate v.a. für Libellen, Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer dar. In den 
zahlreichen Bäumen im Geltungsbereich können euryöke Arten vorkommen. In blütenreiche-
ren Teilbereichen sind verschiedene Heuschrecken, Wildbienen und Tagfalter vorauszuset-
zen. Es ist eine mittlere Bedeutung des Wirkraums für Insekten festzustellen, besondere 
Standortbedingungen, wie sandige magere und trocken-warme Flächen sind i.d.R. nicht vor-
handen. 

Weichtiere 

Im indirekten Wirkraum ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Weinberg-
schnecke (Foto 17) anzunehmen. Der Bereich der Flächeninanspruchnahme hat keine beson-
dere Bedeutung für Weichtiere.  
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